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Anzug Martin Lüchinger und Konsorten betreffend „einer bei-
spielhaften und ökologisch verträglichen Stadtrandentwicklung 
Ost“ 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 11. Februar 2015 den nachstehenden Anzug Martin 
Lüchinger und Konsorten dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen: 
 

„In der Volksabstimmung vom 28. September 2014 wurde der Grossratsbeschluss betreffend Stadt-
randentwicklung Ost von den Basler Stimmberechtigten mit 51,2 Prozent Ja Stimmen befürwortet, 
während die Landgemeinden sich dagegen aussprachen, was zu einer äusserst knappen Ablehnung 
mit einem Schlussergebnis von 50.77% Nein Stimmen führte. 

Die Argumente der Gegnerschaft waren sehr vielfältig. Neben dem Verlust von Natur- und Grünflä-
chen wurde die Ausgestaltung des Zonenplans mit den zwölf Hochhäusern stark kritisiert. Ebenfalls 
in der Kritik stand die geplante Vorgehensweise des Regierungsrates hinsichtlich des zweistufigen 
Verfahrens, das eine weitere Mitsprache des Grossen Rates bzw. des Volkes beschnitten hätte. 

Den Volksentscheid gilt es zu respektieren. Dennoch kann Basel-Stadt angesichts des zunehmend 
knappen Wohnraums nicht einfach die Hände in den Schoss legen. Auch aus dem Kreis der Geg-
nerschaft gibt es wichtige Stimmen, die eine anders geartete Wohnnutzung des Areals unterstützen. 
Insbesondere auch im Wissen, dass solche Planungen eine lange Vorlaufzeit haben, ist die Neuprü-
fung einer Wohnnutzung nicht abwegig. 

In der lnterpellationsbeantwortung betreffend der tiefen Lehrwohnungsquote rechnet der Regierungs-
rat mit einem Bevölkerungszunahme in Basel-Stadt von 14'000 Einwohnerinnen und Einwohner bis 
2023. Dazu müssten ungefähr 5'000 bis 6'000 neue Wohnungen zur Verfügung stehen. Mittels Ver-
dichtung - die in jedem Fall an geeigneten Standorten zu begrüssen ist - kann nur ein Teil dieser zu-
sätzlich benötigen Wohnungen aufgefangen werden. 

Die Freiflächen im Kanton Basel-Stadt sind knapp und es gilt deshalb, in der zukünftigen Planung 
sorgsam damit umzugehen. Deshalb soll an die Einzonung bzw. die Überbauung solcher Freiflächen 
ein besonders hoher Qualitätsanspruch gestellt werden. 

Die Unterzeichnenden bitten deshalb den Regierungsrat vor diesem Hintergrund zu prüfen und zu 
berichten: 

1. Einen Planungsprozess an die Hand zu nehmen, der möglichst alle interessierten Akteure mit 
einbezieht und zum Ziel hat, eine wirtschaftlich, ökologisch und sozial beispielhafte Stadtrand-
entwicklung Ost zu ermöglichen. 

2. Dabei sollen hohe Anforderungen an die zukünftige Nutzung (Wohnungsmix, Quartierinfra-
struktur, Gewerbe, gemeinnütziger Wohnungsbau etc.), an den Naturschutz, an die Ver-
kehrserschliessung (öffentlicher Verkehr) und an die Energieversorgung (mit 100% erneuerba-
ren Energien) gestellt werden. 
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3. Die Anforderungen sind transparent und nachvollziehbar darzustellen. Sie sind mittels geeig-
neter Kommunikation an die Bevölkerung zu vermitteln und in einem zweistufigen Planungs-
verfahren zu verankern, das demokratische Entscheide auf beiden Stufen zulässt. 

Martin Lüchinger, Daniel Goepfert, Philippe P. Macherel, Mirjam Ballmer, Remo Gallac-
chi, Andreas Zappalà, Christian von Wartburg, René Brigger, Rudolf Rechsteiner, Urs 
Müller-Walz, Danielle Kaufmann, Tobit Schäfer, Stephan Luethi-Brüderlin, Mustafa Atici“ 

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Ausgangslage 

Der Regierungsrat teilt die Einschätzungen der Anzugstellenden grundsätzlich. Basel erfreut sich 
in den letzten Jahren einer zunehmenden Attraktivität als Wohn- und Arbeitsort. Damit steigt auch 
der Bedarf an entsprechendem Wohnraum. Mit dem weiteren Ausbau der F. Hoffmann-La Ro-
che AG und der geplanten Einrichtung einer S-Bahnhaltestelle Solitude wird sich diese Entwick-
lung in den kommenden Jahren vor allem am östlichen Stadtrand Basels akzentuieren. Der Re-
gierungsrat sieht daher Handlungsbedarf und will die Stadtrandentwicklung Ost in angepasster 
Form wieder an die Hand nehmen. Mit der für 2017 vorgesehenen Anpassung des kantonalen 
Richtplans werden unter anderem auch die sich aus der Volksabstimmung vom 28. September 
2014 ergebenden Überarbeitungen in den Gebieten der Stadtrandentwicklungen behandelt. Da-
bei wird der Regierungsrat seine Zielsetzungen für die mittel- und langfristige Entwicklung im Ge-
biet der Stadtrandentwicklung Ost definieren. 

2. Antrag 

Aufgrund dieses Berichts beantragen wir, den Anzug Martin Lüchinger und Konsorten betreffend 
„einer beispielhaften und ökologisch verträglichen Stadtrandentwicklung Ost“ bis zur Berichter-
stattung im Zuge der anstehenden Anpassung des kantonalen Richtplans stehen zu lassen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
Dr. Eva Herzog 
Vizepräsidentin 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 


